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Jede Lohnabrech-

nung muss 
schriftlich erfolgen 
 
Der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, dem Mitarbeiten-
den mit jeder Lohnzah-

lung, in der Regel monat-
lich, eine schriftliche Lohn-
abrechnung zu übergeben. 
Diese muss alle Zuschläge 
und Abzüge im Detail zei-
gen. Das heisst, dass ne-
ben dem Brutto- und Net-
tolohn auch eventuelle 
Kinderzulagen, Über-
stundenentschädigungen, 
Provisionen und Spesen 
ausgewiesen werden müs-
sen. 

Lohnabrechnungen müs-
sen vom Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer aufbewahrt 
werden. Mögliche Ansprü-
che des Mitarbeitenden 
gegenüber dem Unter-
nehmen können bei einer 
Nichtzahlung der AHV nur 
so nachgewiesen werden.  

 

 
Das Vorsorgereg-

lement bestimmt 
das versicherte 

Einkommen 
 
In einem aktuellen Fall 
hatte das Bundesgericht 
zu entscheiden, welche 
Einkommensbestandteile 
bei der beruflichen Vorsor-
ge miteinbezogen werden 
müssen.  

In diesem Fall wies die 
Vorsorgeeinrichtung auf 
dem Vorsorgeausweis tie-

fere Beiträge aus, als auf 
dem individuellen AHV-
Konto. Der Unterschied 
ergab sich aus den variab-
len Zahlungen wie Boni 
und Provisionen. 

Die überobligatorische 
Vorsorge wird nach den 
Bestimmungen des Vor-
sorgereglements durchge-
führt, wobei die Vorsorge-
einrichtung grossen Spiel-
raum hat. Somit wird das 
versicherte Einkommen 
gemäss dem Vorsorgereg-
lement bestimmt, wobei 
meistens von AHV-ver-
sicherten Einkommen aus-
gegangen wird. Falls be-
stimmte Einkommensbe-
standteile von der berufli-
chen Vorsorge ausgenom-
men werden, muss dies 
gemäss Bundesgericht 
nicht nur im Arbeitsvertrag 
zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, sondern 
auch deutlich im Vorsorge-
reglement selber fest-
gehalten werden. (Quelle: 
BGE 9C_832/2013 vom 
23.4.2014) ���� 

 

 
Aufhebung eines 

Rangrücktritts nur 
vom Revisionsex-

perten möglich 
 
Bei einer Überschuldung 
ist es für die Gesellschaft 
möglich, mit Hilfe des 
Rangrücktritts eines Gläu-
bigers auf die Benachrich-
tigung des Richters zu 
verzichten. In diesem Fall 
tritt ein Gläubiger der Ge-

sellschaft in ausreichen-
dem Masse im Rang hinter 
alle anderen Gläubiger zu-
rück. 

Eine Rangrücktrittsverein-
barung ist unwiderruflich 
und darf nicht an Bedin-
gungen geknüpft sein. Ei-
ne mit Rangrücktritt aus-
gestattete Verbindlichkeit 
darf nicht getilgt werden, 
auch nicht durch Verrech-
nung.  

Bei der Aufhebung eines 
Rangrücktritts müssen 
folgende Bedingungen er-
füllt sein: 

1. Alle Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft sind 
gedeckt und die Über-
schuldung ist beseitigt 

 
2. Ein zugelassener Revi-

sor bzw. Revisionsex-
perte bestätigt, dass 
keine Überschuldung 
mehr vorliegt. 

Bei Gesellschaften, die ih-
re Jahresrechnung ordent-
lich prüfen lassen, bestä-
tigt die Revisionsstelle und 
damit ein Revisionsexper-
te, dass keine Überschul-
dung mehr vorliegt. Es ist 
ausreichend, wenn der Be-
richt der Revisionsstelle 
keinen Hinweis mehr auf 
den Rangrücktritt enthält. 

Bei Gesellschaften, die 
keiner Prüfpflicht unterlie-
gen (z.B. auf Grund eines 
opting outs), muss eben-
falls ein Revisionsexperte 
bestätigen, dass keine 
Überschuldung mehr vor-
liegt. 
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Bei Gesellschaften, die ei-
ner eingeschränkten Prü-
fung unterliegen, reicht für 
die Aufhebung des Rang-
rücktritts die Bestätigung 
eines zugelassenen Revi-
sors. 

 
 

Langjähriges 
Nutzen begründet 

keine Vertragsän-
derung bei Mieten 
 
In einem aktuellen Bun-
desgerichtsfall ging es um 
die jahrlange Nutzung der 
Umgebung einer Ge-
schäftsliegenschaft. Eine 
Mieterin nutzte den Zu-
gang zu ihren Räumen 
über eine Treppe, die sie 
irrtümlich für gemein-
schaftlich hielt. Im Miet-
vertrag war ihr dieser Zu-
gang aber nicht zugesi-
chert. Als dann ein neuer 
Mieter ihr den Zugang 
verwehrte und sie wieder 
den im Vertrag vereinbar-
ten Zugang nutzen muss-
te, klagte sie auf Mangel 
an der Tauglichkeit der 
Sache und verlangte eine 
Mietzinsherabsetzung. 

Das Bundesgericht wies 
die Klage ab. Es argumen-
tierte, dass ein Mangel nur 
vorliege, wenn der Zu-
stand der Sache von dem-
jenigen abweiche, welche 
der Vermieter versprochen 
habe. Trotz langjährigem 
geduldetem Verhalten 
könne die Mieterin nicht 
davon ausgehen, dass dies 
eine Vertragsänderung 
nach sich ziehe. ���� 

 
 

Mietrecht – 

Verletzung des 
Gebrauchsrechts 
 
In einem Urteil aus dem 

Jahr 2006 entschied das 
Bundesgericht, die Verlet-
zung des Gebrauchs-
zwecks könne eine aus-
serordentliche Kündigung 
rechtfertigen, ohne dass 
weiter geprüft werden 
müsse, ob die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses zu-
mutbar sei oder nicht.  

In einem neuen Ent-

scheid wird diese Recht-
sprechung in zwei Punk-
ten relativiert. 

1. Nicht jede Abweichung 
vom vertraglich festge-
legten Verwendungs-
zweck kann gleich als 
ausserordentlicher Kün-
digungsgrund ausgelegt 
werden. Es muss ge-
prüft werden, ob die 
Fortsetzung des Miet-
verhältnisses wirklich 
unzumutbar ist. Bei ei-
ner Bürotätigkeit in ei-
ner Wohnung ist die 
Fortsetzung zumutbar. 

 
2. Keine Verletzung des 

Gebrauchszwecks liegt 
zudem vor, wenn der 
Mieter nur in einem Teil 
des als Wohnung über-
lassenen Mietobjektes 
seiner Tätigkeit nach-
geht. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob er unter 
seinem eigenen Namen 
oder unter einer AG mit 
Sitz an seiner Wohnad-
resse tätig ist. Ent-
scheidend ist einzig, 
dass diese Geschäftstä-
tigkeit nur einen Teil 
des Mietobjekts in 
Beschlag nimmt und die 
übrigen Räume tatsäch-
lich vertragsgemäss 
genutzt werden. 

Damit hat das Bundesge-
richt auch die Frage des 
Home-Office geklärt. Denn 
der Büroarbeitsplatz zu 
Hause gehört zunehmend 
zur zeitgemäss eingerich-
teten Wohnung. Es gibt 

keinen sachlichen Grund, 
dafür eine spezielle Bewil-
ligung des Vermieters vor-
auszusetzen. 

 
 

Volle Anrechnung 
von Pikettdienst bei 

naheliegender 
Wohnung? 
 
In einem Entscheid äus-
serte sich das Bundesge-
richt zu Fragen des Pikett-
dienstes. Dabei ging es 
um einen Oberarzt, dem 
der Pikettdienst, welcher 
er in seiner nur hundert 
Meter vom Spital entfernt 
liegenden Privatwohnung 
geleistet hatte, nicht voll-
ständig als Arbeitszeit an-
gerechnet wurde. Er klag-
te auf volle Entschädi-
gung, da er verpflichtet 
war, innert 15 Minuten 
einsatzbereit zu sein. 

Das Bundesgericht ent-
schied, dass zwischen zwei 
Arten von Pikettdienst un-
terschieden werden müs-
se: Ausserhalb und in-
nerhalb des Betriebes. 

Von einem ausserhalb des 
Betriebes geleisteten Pi-
kettdienst sei dann auszu-
gehen, wenn der Arbeit-
nehmer mehr Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten 
habe. Dies sei aber nicht 
der Fall, wenn der Arbeit-
nehmer innert einer sehr 
kurzen Frist, wie zum Bei-
spiel innert 15 Minuten 
nach dem Anruf interve-
nieren müsse und den Be-
trieb daher kaum verlas-
sen könne. Anders verhal-
te es sich jedoch, wenn 
der Arbeitnehmer den Pi-
kettdienst tatsächlich zu 
Hause erbringen könne, da 
diesbezüglich Sozialkon-
takte und Freizeitbeschäf-
tigungen verschiedene, 
beim Pikettdienst im Be-



triebslokal ausgeschlosse-
ne Möglichkeiten biete. 

Die Situation des Oberarz-
tes wurde trotz allen Ein-
wänden als Pikettdienst 
ausserhalb des Betriebes 
beurteilt und sein Pikett-
dienst wird ihm nicht voll-
ständig angerechnet. 
(Quelle: BGE 4A_94/2010 
vom 4.5.2010) ���� 

 

 
Vorsicht mit Perso-

nentracking  
 
Der Eidgenössische Daten-
schutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragte (EDÖB) 
hat Erläuterungen zum 
Personentracking publi-
ziert, die auf seiner Websi-
te eingesehen werden 
können. 
Personentracking-Systeme 
finden zunehmend Ver-
breitung, so z.B. für die 
Optimierung von Ver-
kehrs- und Personenströ-
men oder zur Analyse des 
Kundenverhaltens. Da mit 
diesen Systemen auch be-
sonders schützenswerte 
Personendaten bearbeitet 
werden können, sind da-
tenschutzrechtliche Aspek-
te zu beachten. 

Der EDÖB unterscheidet 
zwei Haupttypen von Tra-
cking-Systemen, einerseits 
die Systeme, welche di-
rekt personenbezogene 
Merkmale erfassen, z.B. 
biometrische Gesichtsda-
ten oder Autonummern, 
und zum anderen solche 
Systeme, welche die Mo-
bilfunkgeräte erfassen. 
Während beim ersten Typ 
klarerweise Personendaten 
bearbeitet werden, ist dies 
beim zweiten Typ nicht of-
fensichtlich.  

Der EDÖB weist darauf 
hin, dass es für die Bear-
beitung von Personenda-

ten eines Rechtfertigungs-
grundes bedarf. Als Grund 
kann ein überwiegendes 
privates oder öffentliches 
Interesse gelten, bei dem 
die Daten nicht perso-
nenbezogen ausgewertet 
werden, wie z.B. der Mes-
sung von Kundenfrequen-
zen.  

Unzulässig ist der Einsatz 
von Trackingsystemen für 
die Überwachung des Ver-
haltens von Mitarbeiten-
den, und zwar unabhängig 
davon, ob diese ihre Ein-
willigung erteilt haben o-
der nicht. (Quelle: EDÖB) 

 
 

Orts- und quartier-

üblicher Mietzins 
für Parkplätze 
 
Um einen ortsüblichen 
Mietzins für Parkplätze zu 
beweisen, müssen fünf 
konkrete und definierte 
Vergleichsobjekte vorge-
legt werden. Die Parkplät-
ze müssen von fünf ver-
schiedenen Liegenschaften 
sein und die Mietbedin-
gungen müssen ausrei-
chend dokumentiert sein.  

 
 

Zahlungen bei früh-

zeitiger Auflösung 
von Mietverhältnis-

sen sind mehr-
wertsteuerpflichtig 
 
Wenn bei Mietverträgen 
von Geschäftsräumen das 
Mietverhältnis vorzeitig 
aufgelöst wird, sind häufig 
Zahlungen an den Vermie-
ter zu leisten, wie z.B. 
„Inkonvenienzentschädi-
gungen“. Diese Entschädi-
gungszahlungen sind keine 
mehrwertsteuerfreien 
Schadensersatzzahlungen, 
wie oft angenommen wird. 

Denn Schadenersatz setzt 
eine unfreiwillige Beein-
trächtigung des Vermö-
gens voraus. 

Die Zahlungen in Zusam-
menhang mit der Auflö-
sung des Mietverhältnisses 
gelten als eine Dienstleis-
tung und müssen zum 
Normalsatz versteuert 
werden, unabhängig da-
von, ob das Mietverhältnis 
selber steuerbar oder von 
der Steuer ausgenommen 
war. 

 

 
Löhne sind kein Ge-

schäftsgeheimnis 
 
Saläre sind kein Ge-
schäftsgeheimnis. Jedem 
Mitarbeiter steht es frei, 
über seinen Lohn zu spre-
chen. ���� 

 
 

Erpressungen bei 
Bauvorhaben 

lohnen sich nicht 
 
Eine Baufirma wollte ein 
Areal überbauen. Der Ei-
gentümer der angrenzen-
den Liegenschaft verlangte 
aufgrund der eingesehe-
nen Baupläne sinngemäss 
vom Bauunternehmen: 
«Wenn ihr mir meine Lie-
genschaft kostenlos sa-
niert, verzichte ich auf ei-
nen Rekurs gegen euer 
Bauvorhaben. Wenn ihr 
auf meine Forderung nicht 
eingeht, werde ich euren 
Bau mit Rekursen bis vor 
das Bundesgericht ver-
zögern.» 

Die Sanierung seiner Lie-
genschaft hätte einen 
Wert von rund 300'000.- 
Franken gehabt. 

Das Bauunternehmen 
zeigte den Eigentümer 
wegen Erpressung an und 



gelangte am Schluss vor 
das Bundesgericht. Das 
Gericht verurteilte den 
Liegenschaftsbesitzer we-
gen Erpressung und bür-
dete ihm eine bedingte 
Geldstrafe von 840'000.- 
Franken auf. ���� 

 
 

Geschenkangebot 
für neue Kunden 

gilt nicht als irre-
führende Werbung 
 
Die Lauterkeitskommission 
hatte zu prüfen, ob es un-
lauter sei, Werbung zu 
machen, bei der die ersten 
500 Kunden, die einen 
Vertrag abschliessen, ei-
nen USB-Stick erhalten. 

Da das Unternehmen die 
Promotion so gestaltete, 
dass die Neukunden be-
reits vor einem Ver-

tragsabschluss wussten, 
ob sie zu den 500 Kunden 
gehörten, entschied die 
Kommission, dass die 
Werbung nicht unlauter 
sei. Hätte der Zufall ent-
schieden, würde diese 
Werbung als Gewinnspiel 
oder Wettbewerb gewertet 
und wäre damit unlauter.���� 

 

 

Originalverpackun-
gen müssen nicht 

aufbewahrt werden 
 
Zahlreiche Hersteller ver-
weisen in ihren Garantien 
darauf, dass ein Anspruch 
auf die Garantie nur be-
stehe, wenn das Gerät in 
einer Originalverpackung 
zurückgeschickt oder –
gebracht werde. 

Diese Klausel hat keine 
Wirkung auf die Mängel-
rechte. Sollte ein Gerät 
während der Garantiefrist 
kaputtgehen, dann kann 

es ohne Originalverpa-
ckung retourniert werden. 
Nur die Kaufquittung ist 
entscheidend.���� 

 
 

Zahlungen an 
Kinder im eigenen 

Unternehmen kön-
nen als Unterstüt-

zung gewertet 
werden 
 
Das Bundesgericht hatte 
einen Fall zu beurteilen, in 
dem sich ein Geschäftsin-
haber im Vergleich zu sei-
nen mitarbeitenden Kin-
dern keine angemessene 
Entschädigung ausrichtete. 
Deshalb werteten die Vor-
instanzen die Lohnzahlun-
gen an die Kinder als Un-
terstützungszahlungen 
und qualifizierten sie als 
nicht geschäftsmässig be-
gründet. 

Die Steuerbehörde bean-
standete nicht die Höhe 
der Zahlungen, sondern 
den Rechtsgrund für die 
Beträge. Der Betriebsinha-
ber führte rein berufliche 
Motive an, die Steuerbe-
hörde hingegen fand es 
unerklärlich, warum rund 
40% der Einnahmen für 
die Kinder aufgewendet 
wurden. Für die Behörde 
entsprach die Entlöhnung 
der Kinder nicht der Leis-
tung, die sie erbracht hat-
ten.  

Grundsätzlich muss die 
steuerpflichtige Person 
den Aufwandcharakter von 
Lohnzahlungen nachwei-
sen. 

Bei der Urteilsfindung hielt 
das Bundesgericht unter 
anderem fest, dass Steu-
erbehörden nicht über die 
Zweckmässigkeit von 

Aufwandpositionen von 
Selbständigerwerbenden 

zu entscheiden haben. Der 
Selbständigerwerbende 
muss aber nachweisen 
können, dass der Aufwand 
geschäftsmässig begrün-
det ist. 

Ob ein steuerlicher Auf-
wand vorliegt, muss im 
Einzelfall geprüft werden. 
Wie das Bundesgericht 
wiederholt festgehalten 
hat, ist das Unternehmen 
bei der Festsetzung von 
Vergütungen für Arbeits-
leistungen grundsätzlich 
frei und hat einen gros-
sen Ermessensspiel-

raum, in den Richter nur 
mit Zurückhaltung eingrei-
fen dürfen. 

Im Zweifelsfalle entspricht 
der geschäftsmässig be-
gründete Wert der Arbeits-
leistung dem Betrag, den 
das Unternehmen einem 

unabhängigen Dritten 
unter den gleichen Ver-
hältnissen für die gleiche 
Leistung vergüten müsste. 
Massgebend ist der Dritt-
vergleich, dem in diesem 
Fall der Betriebsinhaber 
nicht standhalten konnte. 
(Quelle: BGE 2C_1082/ 
2012 vom 25.10.2013) ���� 
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